
Informationsblatt
Oberau, im Dezember 2020

der Gemeinde Oberau
25. Jahrgang; Nummer 4

Liebe Leserinnen und Leser,

seit Anfang des Jahres werden wir von einem vermeintlich kleinen Virus mit großer Auswirkung 
für uns alle und vielen Einschränkungen im täglichen Leben begleitet. Mittlerweile wurden 
dafür ja bereits Impfstoffe angekündigt. Doch bis das alles umgesetzt werden kann und hof-
fentlich auch funktioniert, wird vermutlich noch einige Zeit vergehen.

Deshalb sind wir auch in dieser weihnachtlichen Stimmung dazu aufgefordert, mit Herz und 
Verstand achtsam und rücksichtsvoll mit uns und anderen umzugehen.

Da dürfen wir alle gerne Gutes tun und den Weihnachtsgedanken in einer bisher neuen Form 
umsetzen und lieber einmal öfter zum Telefon oder Handy greifen, eine E-Mail schreiben oder 
sogar eine hübsche, wenn auch vielleicht aus der Mode gekommene, Weihnachtskarte per Post 
verschicken.

So bleiben wir miteinander in Verbindung und tragen mit guten Gedanken zu einer festlichen 
Weihnachtsstimmung in unseren Herzen und zum Wohle aller bei. Damit können wir uns alle 
sicher fühlen und im Zusammenhalt lässt sich manches leichter ertragen. Wir sind gut versorgt 
hier im Landkreis mit allem, was es im Moment für unseren etwas anderen Alltag braucht, und 
gestalten unser Weihnachten einmal unverwechselbar und besonders.

An dieser Stelle möchte ich auch "Danke" sagen an die vielen Menschen, die im Großen und im 
Kleinen ihren Teil dazu beitragen, dass es uns gutgehen kann, und viele zusätzliche Stunden 
dafür einsetzen. Mögen auch alle diejenigen, denen es gerade nicht so gutgeht, Hoffnung und 
Zuspruch erhalten und bald wieder einen Lichtblick finden. 

Lassen Sie uns alle zusammenhelfen und durchhalten, damit wir diese Situation gemeinsam 
meistern können. Möge uns diese Kraft im Herzen miteinander verbinden und unseren Alltag 
begleiten. Damit können wir das momentan Unabänderliche vielleicht etwas leichter akzeptie-
ren und friedvoll und mit etwas Gelassenheit durch diese Zeit gehen.

Bleiben Sie bitte alle gesund und ich wünsche Ihnen ein schönes und besinnliches Weihnachts-
fest! Starten Sie gut in das neue Jahr und möge uns 2021 all das bringen, was wir uns vorstel-
len und erhoffen!

Mit den besten Wünschen aus dem Rathaus Oberau

Ihr Bürgermeister Peter Imminger



Anfang dieses Jahres hatte das Staatliche 
Bauamt Weilheim im Rahmen einer öffentli-
chen Veranstaltung im Kulturpark der 
Bürgerschaft mögliche Trassen für die Orts-
umgehung im Zuge der Bundesstraße 23 
vorgestellt.

Der Gemeinderat wollte zur Vorbereitung 
der anstehenden Entscheidung, welche Lö-
sung aus Sicht der Gemeinde zu bevorzugen 
ist, von dritter Seite eine fachliche Meinung 
einholen. Die Ratsmitglieder haben sich des-
halb im Oktober entschieden, eine Untersu-
chung der Thematik bei einem in Österreich 
ansässigen und im Straßen- sowie Tunnel-
bau versierten Ingenieurbüro in Auftrag zu 
geben. Bei der Auswahl des Unternehmens 
wurde – neben der fachlichen Kompetenz – 
Wert darauf gelegt, dass dieses aktuell keine 
vertraglichen Verbindungen zur Staatsbau-
verwaltung hat. Dadurch soll eine möglichst 
objektive Beurteilung der einzelnen Trassen-
varianten sichergestellt werden.

Geplante Ortsumfahrung im Zuge der B 23 – Beauftragung einer 
ingenieurfachlichen Untersuchung von Trassenvarianten

Der Untersuchungsauftrag umfasst aus-
drücklich auch einen Anschluss der B 23 an 
den derzeit in Bau befindlichen Straßentun-
nel der B 2. Diese Option wird von einer der 
beiden örtlichen Bürgerinitiativen (NO B23 
NEU) sowie von der Kreisgruppe des Bund 
Naturschutz favorisiert, jedoch vom Staatli-
chen Bauamt Weilheim nicht befürwortet. 
Gleichwohl hat sich das Staatliche Bauamt 
dankenswerterweise bereit erklärt, das von 
der Gemeinde beauftragte Ingenieurbüro in 
seiner Arbeit zu unterstützen und ihm alle 
zur Verfügung stehenden Projektdaten zur 
Verfügung zu stellen. Leider muss die Ge-
meinde einen Nettobetrag von etwa 55.000 
Euro für die anfallenden Honorarkosten auf-
wenden, da vertiefende Prüfungen auch im 
statisch-konstruktiven Bereich vorzunehm-
en sind. Mit ersten Ergebnissen ist Anfang 
nächsten Jahres zu rechnen, die fundierte 
Ausarbeitung der Untersuchung wird aber 
eher bis zur Mitte des I. Quartals 2021 Zeit 
in Anspruch nehmen.

Jeder Mensch beeinflusst mit seinem Ver-
halten die Umwelt. Obwohl eine gesunde 
Umwelt den Meisten am Herzen liegt, sehen 
viele Menschen ihre Möglichkeiten zu nach-
haltigem Handeln im Alltag nicht. Umso 
wichtiger sind Vorbilder, die Umweltschutz 
sowie nachhaltigen Umgang mit Energie vor-
leben. Das Bayernwerk und die Regierung 
von Oberbayern machen sich jedes Jahr auf 
die Suche nach diesen "Helden" der lokalen 
Energiezukunft, um sie mit dem Bürger- 
energiepreis Oberbayern auszuzeichnen. Da-
durch erfahren noch mehr Menschen von 
den vielen Impulsen, die Bürgerinnen und 
Bürger setzen. In Oberbayern beginnt nun 
die nächste Bürgerenergiepreis-Runde, auf 
die wir Sie hiermit aufmerksam machen wol-
len.

Die mit insgesamt 10.000 Euro dotierte 
Auszeichnung geht an Privatpersonen, aber 
beispielsweise auch an Vereine, die mit ihren 
Ideen und Projekten einen Impuls für die En-
ergiezukunft setzen. Gefördert werden pfiffige 
und außergewöhnliche Ideen und Maßnah-
men, die einen Energiebezug haben und sich 
mit den Themen Energieeffizienz oder Ökolo-
gie befassen. Ausgeschlossen sind Projekte 

Bewerbungsaufruf für den Bürgerenergiepreis Oberbayern – 
10.000 Euro für die Energiezukunft

von Gewerbebetrieben, die deren eigentli-
chen Geschäftszweck unterstützen (z. B. ein 
Heizungsbauer, der eine neue Wärmepumpe 
entwickelt hat).

Die Teilnahmebedingungen, die Online-
Bewerbung und Videos der Vorjahressieger 
sind im Internet unter www.bayernwerk.de/
buergerenergiepreis zu finden. Bewerben Sie 
sich für diesen Preis und zeigen Sie allen, 
mit welchen Ideen und Projekten Sie die En-
ergiezukunft vorantreiben. Alle Bewerbun-
gen, die bis zum 17. März 2021 hochgeladen 
werden, nehmen in dieser Bewerbungsrunde 
teil. Später eingehende Bewerbungen werden 
im Folgejahr berücksichtigt. Die Gewinner 
werden durch eine Fachjury benannt, die 
auch die Höhe des Preisgeldes festlegt.

Fragen zum Bewerbungsverfahren beant-
wortet die Projektverantwortliche des Bay-
ernwerks, Frau Annette Seidel, Telefon  
09 21-2 85-20 82, E-Mail annette.seidel@
bayernwerk.de



Das kleine Büchlein soll 
Einheimischen und Gäs-
ten, vor allem aber auch 
Kindern und Jugendli-
chen, unsere engere Hei-
mat und ihre Geschichte 
ein wenig näher bringen. 

In einem ersten Teil haben wir Sagen, „fantastische, die 
Wirklichkeit übersteigende Ereignisse“, zusammengestellt. 
Sie sind mit „realen Begebenheiten, Personen und Ortsan-
gaben verbunden“ und sind somit schon deshalb anschau-
lich und einprägsam. In einem zweiten Teil haben wir wahre 
Geschichten, die sich in unserer Heimat zugetragen haben, 
für den Leser gesammelt. Ein berühmter Philosoph des 20. 
Jahrhunderts, Sir Karl Popper, hat einmal geschrieben: 
„Das Leben des vergessenen, des unbekannten individuel-
len Menschen, seine Sorgen, seine Freuden, seine Leiden 
und sein Tod – sie sind der wirkliche Gehalt der mensch-
lichen Erfahrung durch alle Zeiten“. Diesen wunderbaren 
Satz haben wir ernst genommen: Unsere Erzählungen han-
deln nicht von der großen Welthistorie, von Kaisern und 
Königen,  sondern in aller Regel vom Leben des „kleinen 
Manns“, der kein Akteur ist, sondern im Sinne Poppers ei-
ner, der Geschichte  nicht mitgestaltet, sonst meist unter 
den Geschehnissen  leidet. Man denke in der Frühen Neu-
zeit z.B. an grausame Kriege, Hexenverfolgungen, die kleine 
Eiszeit, Hungersnöte, Epidemien wie etwa die Pest,  und 
die ständige Bedrohung durch allerlei fahrendes Volk. Ge-
schichte von unten also. Wir hoffen, dass die Leser unse-
re Texte interessant finden. Um sie noch anschaulicher zu 
machen, haben wir sie mit Zeichnungen versehen.

Sigi Appler       Peter Bitzl       Heinz Schelle

Ein neues Buch 
über Oberau

Preis: 9.90 €
Der Erlös des Buches 

wird vollständig 
karitativen und sozialen

Projekten 
zur Verfügung gestellt.

Das Buch ist erhältlich bei 
der Gemeinde Oberau 

(Tourist-Info und 
Einwohnereldeamt) 

und den Verfassern.

In der letzten Ausgabe des Oberauer Gemein-
deblattes hatten wir Ihnen das Konzept für 
die Bildung dieses Gremiums, über das die 
Jugendlichen im Ort künftig ihre Wünsche 
und Anregungen gegenüber den politischen 
Entscheidungsträgern kommunizieren kön-
nen, vorgestellt.

Ursprünglich sollte die Wahl der Mitglieder 
dieses Gremium zum Ende des ersten Quar-
tals 2021 stattfinden. Allerdings dürfte die 
aktuelle Pandemie-Situation in dieser Inten-
sität noch eine Zeit lang andauern und damit 
die Rahmenbedingungen für den Wahlablauf 
doch erheblich verkomplizieren (z.B. keine 
Möglichkeiten für Bewerber/innen zur per-
sönlichen Präsentation, Stimmabgabe nur 
im Wege einer Briefwahl).

Der Gemeinderat hat sich daher kürzlich 
dazu entschlossen, mit der Bildung des Ju-
gendrates notgedrungen noch etwas zuzu-
warten und die Wahl erst im Sommer 2021 

Einrichtung eines Jugendrats

durchzuführen. Diese Entscheidung ist ge-
tragen von der Hoffnung, dass sich die Co-
rona-Lage bis dahin zumindest etwas ent-
spannt und Präsenzveranstaltungen dann 
wieder – wenn auch unter hygienerechtlichen 
Einschränkungen – möglich sind. Sobald ein 
Wahltermin feststeht, werden die Jugendli-
chen rechtzeitig darüber und über die Mög-
lichkeit, sich zur Wahl zu stellen, informiert.



Information des Volkstrachtenvereins "Almarausch"

Liebe Oberauer Bürgerinnen und Bürger,Oberauer Bürgerinnen und Bürger,

das Jahr 2020 hat für uns alle eine unerwartete Entwicklung genommen 
und steht ganz im Zeichen der Pandemie. Auch das Vereinsleben des Volks-
trachtenvereins „Almarausch“ Oberau war und ist davon stark betroffen. Mit 
Ausnahme der Jahreshauptversammlung im Januar und dem Trachtenball 
zu Fasching mussten sämtliche geplante Veranstaltungen abgesagt werden. 
So konnte kein Wald- oder Parkfest regulär stattfinden und auch das tradi-
tionelle Adventssingen muss dieses Jahr ausfallen.

Trotzdem geht der Blick nach vorne und alle Augen sind auf das hundert-
jährige Jubiläum verbunden mit dem 75. Gaufest der Oberländer Trachten-
vereinigung gerichtet. Eigentlich sollen die Feierlichkeiten vom 17.06. bis 
20.06.2021 begangen werden. Die Herausforderung besteht nun darin, ein 

gewisses Maß an Vorbereitungen mit dem Festausschuss zu treffen, auch wenn die Aussichten 
auf eine erfolgreiche Durchführung momentan nicht besonders vielversprechend sind. Die Hoff-
nung möchten wir aber bis zuletzt nicht aufgeben.

Dieses Großereignis in Oberau feiern zu dürfen, ist eine sehr seltene Gelegenheit. Sollte es 
tatsächlich möglich sein, zählen wir auf eine starke Oberauer Dorfgemeinschaft und auf die 
Unterstützung in der Vor- und Nachbereitung sowie natürlich vor allem an den Festtagen. Über 
jede helfende Hand oder den Besuch im Festzelt würden wir uns sehr freuen.

Im Namen des Volkstrachtenvereins „Almarausch“ Oberau wünsche ich allen Oberauerinnen 
und Oberauern frohe Weihnachten, besinnliche Feiertage und das allerbeste für das Jahr 2021 
mit einer schnellen Verbesserung der Pandemielage. Bleiben Sie gesund und hoffentlich können 
wir Sie bald wieder auf einer Veranstaltung des VTV Oberau begrüßen.

Florian Rückborn
Erster Vorstand 

Volkstrachtenverein „Almarausch“  Oberau

Weil wir unsere Heimat lieben: 
Endlich GÜNSTIGER ÖKOSTROM für uns alle.
Jetzt wechseln: www.ammer-loisach-energie.de

Ammer-Loisach Energie GmbH
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Vermietung von Unterkünften zu 
touristischen Zwecken

Wir bitten zu beachten, dass bei jeglicher 
Vermietung von Unterkünften in der Ge-
meinde Oberau diese in der Tourist-Informa-
tion angemeldet werden müssen sowie die 
Fremdenverkehrsabgabe von den Vermietern 

und der Kurbeitrag von den Gästen abzufüh-
ren sind. Es genügt nicht, sich nur auf ei-
nem Vermittlungsportal wie beispielsweise 
airbnb.de oder booking.com anzumelden. 
Weitere Informationen erhalten Sie jederzeit 
in der Tourist-Information Oberau, Schmie-
deweg 10, Telefon 08824 93973, E-Mail 
info@oberau.de



Aufwertung des Spielplatzes an der Auwaldstraße

Mitte September hatte sich der Gemeinde-
rat mit Anträgen der CSU Oberau und der 
Freien Wählergemeinschaft Oberau zu dieser 
Thematik befasst. Man war dabei überein ge-
kommen, den Spielplatz attraktiver gestal-
ten zu wollen, Umsetzungsdetails sollten im 
Sport-, Jugend- und Kulturausschuss ge-
klärt werden.

Der genannte Ausschuss hat folgende Teil-
maßnahmen befürwortet:

• Zum einen soll – statt des nur im Som-
merhalbjahr zur Verfügung gestellten Toi-
lettenhäuschens – ein ortsfestes Sanitär-
gebäude errichtet werden, bestehend aus 
einer behindertengerecht ausgeführten 
Unisex-Kabine, ausgestattet mit Wickel-
tisch und zusätzlichem Waschbecken/Uri-
nal in kindgerechter Höhe. Das neue Ge-
bäude wird eine dem Ortsbild angepasste 
Optik, z.B. holzverschalte Außenwände 
und ein Satteldach, erhalten.

• Außerdem wurde die Erarbeitung einer 
Freiflächenplanung für das Gelände mit 
Vorschlägen zu neuen Spielgeräten be-
schlossen, die dann sukzessive beschafft 

werden können. Dabei soll zusätzlich ein 
Kleinkindbereich entstehen, gewünscht 
sind auch eine Beschattung des Sand-
spielplatzes sowie die Aufnahme von Was-
serspielgeräten zum Thema "Wasserkraft" 
in die Planung als mögliche Ausführungs-
option.

Der Gemeinderat hat sich dieser Ausschuss-
empfehlung angeschlossen. Deshalb werden 
nun entsprechende Kostenangebote für die 
nächstjährige Haushaltsplanung eingeholt.

Brauchen Sie Un-
terstützung in Ih-
rem Alltag?
• Haben Sie schon 

einmal nicht ge-
wusst, wie Sie 
eine Situation 
alleine bewälti-
gen können?

• Benötigen Sie Unterstützung bei Behör-
dengängen, Fahrten zu einem Arztbesuch 
oder Erledigung von Einkäufen (für Fahr-
ten außerhalb Oberaus werden 0,30 Euro 
pro Kilometer berechnet)?

• Wären Sie dankbar für eine gelegentliche 
Begleitung bei Spaziergängen?

• Möchten Sie sich gerne mal mit einem 
Menschen unterhalten? Diese Gespräche 
sind natürlich vertraulich.

• Oder könnten Sie in einer anderen An-
gelegenheit den Beistand eines Mitmen-
schen gebrauchen?

Scheuen Sie sich nicht, im Bedarfsfall Hilfe 
anzunehmen! Melden Sie sich bei uns – un-
sere Telefonnummer lautet: 0151 12239281

Nachbarschaftshilfe Oberau
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Altpapier- und Altkleidersammlung 
durch örtliche Vereine  

und Organisationen

Die nächsten Sammlungen finden am Sams-
tag, den 06. Februar 2021, und am Samstag, 
den 10. April 2021, statt. Der jeweils verant-
wortliche Ortsverein bzw. die sammelnde Or-
ganisation stand bei Drucklegung noch nicht 
fest.

Durch Bereitstellung Ihres Altpapiers zu 
den Sammelterminen helfen Sie nicht nur 
der Umwelt, sondern Sie unterstützen damit 
auch die örtlichen Vereine und Organisatio-
nen, denen der Erlös aus den Sammlungen 
zufließt. Gleiches gilt natürlich auch für Ihre 
nicht mehr benötigten Altkleider.

Ehrung der Gefallenen 
am Volkstrauertag

Aufgrund der aktuell herrschenden Pande-
mie-Situation konnte heuer der Kriegsgefal-
lenen leider nicht wie üblich gedacht werden. 
Statt des Gedenkgottesdienstes mit anschlie-
ßender Feierstunde legte der 1. Bürgermeis-
ter am 15. November einen Kranz im Namen 
der Gemeinde am Ehrenmal bei der Pfarr-
kirche St. Ludwig nieder – die Kriegsteilneh-
mer und Opfer beider Weltkriege sind auch 
in diesen schwierigen Zeiten nicht vergessen.



Die Regelung des digitalen 
Nachlasses

Obwohl über 90 Prozent aller Deutschen im 
Internet unterwegs sind, hat sich eine große 
Mehrheit noch nicht mit der Frage befasst, 
was passiert mit dem digitalen Nachlass, 
wenn man stirbt. Wie soll mit dem Profil in 
den sozialen Netzwerken, dem E-Mail-Kon-
to, der Website, dem Fotoarchiv oder dem 
Online-Banking umgegangen werden. Ohne 
Zugangsdaten und Passwörter ist es für die 
Erben meistens sehr schwierig, manchmal 
sogar unmöglich, auf die Daten zuzugrei-
fen, Verträge und Online-Mitgliedschaften 
zu beenden. Der digitale Nachlass umfasst 
alle elektronisch verfügbare Daten, Vertrags-
beziehungen und Vermögen, die Verstorbene 
hinterlassen haben. Dazu gehören sowohl 
finanzielle Werte, wie PayPal-Guthaben als 
auch ideelle Werte wie ein Facebook-Profil.

Nach einem aktuellen Urteil des Bundes-
gerichtshofes (BGH) ist jetzt klar geregelt: 
Der digitale Nachlass ist wie das Erbe von 
Gegenständen zu behandeln. Alle Rechte und  
Pflichten des Verstorbenen an Online-Dien-
sten gehen auf die Erben über. Die Erben 
können über alle persönlichen Daten des 
Verstorbenen in E-Mail-Diensten und über 
seine Konten in sozialen Netzwerken verfü-
gen.

Sind diese Daten den Erbenden nicht 
bekannt, können sie sich nicht um deren 
Abwicklung kümmern. Um für den digitalen 
Nachlass vorzusorgen, sollte man eine Per-
son seines Vertrauens bestimmen und eine 
Liste mit allen Konten einschließlich der 
Passwörter anlegen. Sie sollten aktuell ge-
halten an einem sicheren Ort oder auf einem 
USB-Stick hinterlegt sein. Folgende Vorge-
hensweise ist empfehlenswert:

1. Liste anlegen über alle Accounts und Ken-
nwörter, die Muster-Listen können Sie aus 
dem Internet herunterladen (verbraucher-
zentrale.nrw/sites/default/files/2020-08/
Muster_Liste%20digitaler%20Nachlass_fi-
nal.pdf) oder vom Seniorenbeauftragten 
der Gemeinde Oberau anfordern. Bestim-
men Sie ferner, was mit Ihren Endgeräten 
(Computer, Smartphone, Tablet) und den 
dort gespeicherten Daten geschehen soll. 
Verwahren Sie diese Liste geschützt vor 
unbefugten Zugriffen auf.

2. Vertrauensperson benennen mit einer 
detaillierten Vollmacht. Die Vollmacht 
müssen Sie mit dem Datum versehen und 
unterschreiben. Unabdingbar ist außer-

dem, dass sie "über den Tod hinaus" gilt. 
Übergeben Sie die Vollmacht an Ihre Ver-
trauensperson und informieren Sie Ihre 
Angehörigen darüber, dass Sie Ihren digi-
talen Nachlass auf diese Weise geregelt 
haben. Teilen Sie Ihrer Vertrauensperson 
ebenfalls mit, wo sich Ihre Account-Liste 
befindet. Die Vollmacht können Sie aus 
dem Internet herunterladen (https://www.
verbraucherzentrale.nrw/sites/default/
files/2020-08/Muster_Vollmacht%20digi-
tale%20Konten_final.pdf) oder vom Senio-
renbeauftragten der Gemeinde Oberau an-
fordern. Teilen Sie Ihre Entscheidung der 
oder den ausgewählten Personen mit.

3. Wenn Sie ganz sicher gehen wollen: Er-
richtung eines Testaments über den dig-
italen Nachlass. Hierbei wird schriftlich 
verfügt, welchen Umgang mit den Daten 
nach dem Tod Sie wünschen. Sinnvoll ist 
es hierbei, einen Notar einzuschalten.

Denken Sie daran, die Auflistung Ihrer Ac-
counts immer aktuell zu halten. Ergänzen Sie 
die Auflistung um neue Accounts, löschen 
Sie die Daten in der Übersicht, wenn Sie sich 
bei einem Account abgemeldet haben. Für 
Fragen steht Ihnen der Seniorenbeauftragte 
der Gemeinde Oberau gerne zur Verfügung.

Günter Meck
Seniorenbeauftragter der Gemeinde Oberau

Die Gemeinde Oberau führt am Dienstag, 
den 12. Januar 2021, eine kostenlose Christ-
baumabfuhr durch.

Da die Bäume gehäckselt werden und das 
Material anschließend kompostiert wird, 
muss der Christbaumschmuck (z.B. Lamet-
ta) vollständig entfernt sein.

Es wird gebeten, die Christbäume am ge-
nannten Tag ab 7.00 Uhr gut sichtbar am 
Straßenrand bereitzustellen.

Kostenlose Christbaumabholung

Im ersten Quartal des kommenden Jahres 
finden die Seniorensprechstunden am 4. Ja-
nuar, 1. Februar und am 1. März  jeweils von 
9.00 Uhr bis 10.30 Uhr im Rathaus Oberau, 
Zimmer-Nr. 3 (Erdgeschoss), statt.Der Senio-
renbeauftragte der Gemeinde Oberau berät 
Sie ehrenamtlich und gibt Hilfestellung bei 
vielen Fragen des Alltags.

Günter Meck
Seniorenbeauftragter

Seniorensprechstunden
im 1. Quartal 2021



Der Abfuhrkalender 2021 für die Hausmüll-
abfuhr wurde Mitte November direkt an alle 
Haushalte versendet, d.h. jeder Haushalt 
bekommt seinen persönlichen Abfuhrkalen-
der. Darüber hinaus sind die Abfuhrkalender 
wie bisher über die Homepage des Landkrei-
ses (www.lra-gap.de) abrufbar bzw. in der 
Gemeinde Oberau, Zimmer-Nr. 5, bei Frau 
Nückles erhältlich.

Gleichzeitig möchten wir Sie auf die kosten-
lose Abfall-App der Abfallwirtschaft des Land-
kreises Garmisch-Partenkirchen aufmerksam 
machen. Egal ob Restmüll, Biomüll, Altpapier 
oder der „Gelbe Sack" – die Abfall-App erin-
nert Sie genau für Ihre Adresse an die Ter-
mine, die Sie interessieren. Einfach Wohnort 
auswählen, Erinnerungstag und Uhrzeit ein-
stellen und los geht's! Nähere Informationen 

Informationen zur Abfallwirtschaft 2020/2021

Problemmüllsammlungen 2021

Die nächsten Sammlungen, jeweils in der Zeit 
von 11.30 bis 12.30 Uhr, finden am Bauhof/
Wertstoffhof (Am Gießenbach 3) an folgenden 
Tagen statt: 

09. April 2021, 
16. Juli 2021 und 
15. Oktober 2021

Öffnung des Wertstoffhofes: 

Die Öffnungszeiten bleiben unverändert: 
samstags von 8.00 bis 11.30 Uhr und 
mittwochs von 15.00 bis 17.00 Uhr

Am Samstag, den 26.12.2020, und am 
Mittwoch, den 06.01.2021, bleibt der Wert-
stoffhof geschlossen.

Änderung der Müllabfuhrtermine, bedingt durch Feiertage

Üblicherweise werden die Restmülltonne und Biomülltonne 14-tägig am Donnerstag geleert, 
die Papiertonne und die Gelbe Tonne einmal pro Monat am Freitag. Hiervon abweichende Leer-
ungstermine sind:

Restmülltonne 
Freitag, 08. Januar 2021
Mittwoch, 31. März 2021
Freitag, 14. Mai 2021
Freitag, 28. Mai 2021

Biomülltonne 
Freitag, 09. April 2021
Freitag, 04. Juni 2021
Freitag, 05. November 2021

WIR WÜNSCHEN 
IHNEN EIN FROHES 
WEIHNACHTSFEST
und  ein  gesundes 
neues  Jahr

Hans & Andre Fuchs GbR
Allianz Generalvertretung
Hauptstraße 12
82496 Oberau
agentur.fuchs@allianz.de
www.allianz-fuchs.com
Telefon 0 88 24.10 00
Mobil 01 52.22 55 78 89

erhalten Sie bei der Abfallwirtschaft des 
Landkreises Garmisch-Partenkirchen (www.
lra-gap.de) bzw. in der Gemeinde Oberau, 
Zimmer Nr. 5, bei Frau Nückles.

Gerne möchten wir erneut darauf hinweisen, 
dass am Wertstoffhof ein Papiercontainer zu 
Gunsten der Ortsvereine und ein Altkleider-
container zu Gunsten des Bayerischen Roten 
Kreuzes aufgestellt sind. Die zweimonatigen 
Altkleider- und Papiersammlungen der Orts-
vereine bleiben unverändert bestehen. Wir 
bitten Sie, diese Möglichkeiten zu nutzen.

Papiertonne 
Montag, 17. Mai 2021



Radon ist ein radioaktives Edelgas, das über-
all natürlich vorkommt. Hohe Radonkonzen-
trationen können sich auf die Gesundheit 
auswirken. Dabei kann man sich selbst in 
drei Schritten vor Radon schützen: informie-
ren – messen – handeln.

Radon entsteht im Boden durch den radioak-
tiven Zerfall von Uran. Je nach Beschaffen-
heit und Durchlässigkeit des Bodens kann 
Radon in Häuser gelangen. Neben dem Un-
tergrund spielt der bauliche Zustand des 
Hauses eine zentrale Rolle, insbesondere 
Risse oder undichte Fugen im Boden oder in 
Wänden mit Erdkontakt.

Hohe      Radon-
konzetrationen 
bergen  ein  Ge-
sundheitsrisiko.
Dafür sind vor 
allem seine Zer-
fa l lsprodukte 
verantwortlich. 
Diese können 
sich an Teilchen 

in der Raumluft anlagern und so beim Ein-
atmen in die Lunge gelangen. Bei längeren 
Aufenthalten in Räumen mit hohen Ra-
donkonzentrationen kann die Entstehung 
von Lungenkrebs begünstigt werden.

Deshalb ist der Schutz vor Radon im 
Strahlenschutzgesetz des Bundes geregelt. 
Wichtig ist vor allem der Referenzwert für 
die Radonkonzentration. Er beträgt 300 Bec-
querel pro Kubikmeter Luft und gilt für alle 
Wohnräume und Arbeitsplätze.
Messwerte werden mit dem Referenzwert ver-
glichen und können so eingeordnet werden.

Bis zum 31.12.2020 müssen die Bundes-
länder Radon-Vorsorgegebiete festlegen. 
Dies sind Gebiete, in denen die Wahrschein-
lichkeit für erhöhte Radonkonzentrationen 
größer ist. Deshalb gelten hier zusätzliche 
gesetzliche Regelungen zum Radonschutz.
Die Radonkonzentration muss an allen Ar-
beitsplätzen im Erd- und Kellergeschoss vom 
Arbeitgeber gemessen werden. Wird der Re-
ferenzwert überschritten, müssen Maßnah-
men zur Senkung der Radonkonzentration 
eingeleitet werden. Auch beim Neubau muss 
– zusätzlich zu den überall verpflichtenden 
Maßnahmen zum Feuchteschutz nach allge-
mein anerkannten Regeln der Technik – eine 
weitere Maßnahme zum Schutz vor Radon 
umgesetzt werden.

Information zur Ausweisung von 
Radon-Vorsorgegebieten

Die Radonkonzentration kann sowohl in als 
auch außerhalb von Radon-Vorsorgegebie-
ten erhöht sein. In Radon-Vorsorgegebieten 
ist hierfür die Wahrscheinlichkeit höher als 
außerhalb. Gewissheit schafft nur eine Mes-
sung. Wird der Referenzwert überschritten, 
können oftmals einfache Maßnahmen, wie 
regelmäßiges Lüften, Abhilfe schaffen. So 
kann sich jeder mit einfachen Schritten vor 
Radon schützen.

Bisher sind Messungen in allen Lebensbe-
reichen freiwillig. Diese sind jedoch stets 
notwendig, um eindeutige Aussagen über die 
Radonkonzentration im eigenen Haus oder 
am Arbeitsplatz zu erhalten. Gemessen wird 
mit sogenannten Exposimetern. Diese Mess-
geräte sind klein, handlich und kostengün-
stig. Die Messung ist einfach selbst durch-
zuführen.

Weiterführende Informationen zu Radon, 
Messungen und Radon-Schutzmaßnahmen 
finden Sie auf der Internetseite des LfU: 
www.lfu.bayern.de > Strahlung > Radon in 
Gebäuden

Termine und Informationen zu den dem-
nächst stattfindenden Veranstaltungen fin-
den Sie im Internet auf der Homepage der 
Tourist-Information Oberau unter www.ober- 
au.de

Veranstaltungen in Oberau


